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Meseberg die Eckpunkte eines
nationalen integrierten Energie-
und Klimaprogramms (IEKP)
beschlossen. Es sieht vor, die
Treibhausgasemissionen bis 2020
um bis 40 % zu reduzieren.
Dazu wurden eine Reihe neuer
Gesetze verabschiedet, die be-
reits im Januar 2009 in Kraft
traten (Abb. 1). Betroffen ist die
Strom- und Kraftstoffversorgung,
aber ganz besonders auch der
Bereich der häuslichen Wärme-
versorgung, auf den rund 38 %
des gesamten deutschen Ener-
gieverbrauchs entfallen. Mit
14,2 % Strom aus erneuerba-
ren Energien lag Deutschland
2007 an der Spitze in Europa.
Aber auch die Nutzung der er-
neuerbaren Energien für die
Wärmeversorgung der Gebäude
hat in den vergangenen Jahren
stark an Zuwachs gewonnen.
Das Erneuerbare-Energien-Wär-
me  gesetz (EEWärmeG), das
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz
(KWKG), zusammen mit der
 novellierten Energieeinsparver-
ordnung EnEV-2009, sollen
den fossilen Energieverbrauch
und die Emissionen von Treib-
hausgasen reduzieren. Kein 
anderes Industrieland hat wie
Deutschland ein vergleichbar
anspruchsvolles und breit ange-
legtes Maßnahmenpaket zum
Schutz des Klimas.

Der Bedarf an fossilen Ener-
gieträgern, vor allem der Schwel -
lenländer, wird weiter steigen
und damit auch die Preise. Die
verstärkte Nutzung von regene-
rativen heimischen Energien
und technologischen Innovatio-
nen können die Öl- und Gasim-
porte aus politisch unsicheren
Regionen reduzieren. Das be-
deutet mehr Unabhängigkeit
und eine verbesserte Versor-
gungssicherheit. Große Chan-
cen für den Wirtschaftsstandort
Deutschland bietet die Weiter-
entwicklung von Technologien
zur Erzeugung von Wärme und

Strom aus erneuerbaren Ener-
gien. Bereits heute sind hierzu-
lande über 235.000 Menschen
dauerhaft in diesem Bereich
 beschäftigt [1]. Nachhaltig ge-
nutzte erneuerbare Energien
stehen auch zukünftigen Gene-
rationen zur Verfügung. 

Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG)

Das Erneuerbare-Energien-Wär-
megesetz, kurz „Wärmege-
setz“ genannt, trat am 1. Ja-
nuar 2009 in Kraft. Gemeinsam
mit der aktuell gültigen EnEV
schreibt es die energetischen
Mindestanforderungen an Wohn-
und Nichtwohngebäude vor,
wobei die Anforderungen des
Wärmegesetzes als Nebenan-
forderungen zur EnEV zu ver-
stehen sind. Das EEWärmeG
zielt darauf ab, den Anteil der
erneuerbaren Energien für die
Wärmeerzeugung in Gebäuden
in Deutschland von heute 6,6 %
bis 2020 auf 14 % zu steigern.
Um dieses Ziel zu erreichen, for-
dert das Wärmegesetz für neue
Wohn- und Nichtwohngebäu-
de, die nach dem 1. Januar
2009 errichtet oder der Bauan-
trag gestellt wird, einen be-
stimmten Anteil des Wärmebe-
darfs aus erneuerbaren Ener-
gien zu decken. Die jeweiligen

Mindestanteile hängen von der
gewählten Energie und der An-
lagentechnik ab. Für den Ge-
bäudebestand und für Sanie-
rungsmaßnahmen gibt es diese
Verpflichtung auf Bundesebene
nicht. Eine Öffnungsklausel des
EEWärmeG stellt allerdings den
Bundesländern frei, die Nut-
zung von erneuerbaren Ener-
gien für den Gebäudebestand
vorzuschreiben, wie beispiels-
weise Baden-Württemberg. 

Technologien, mit deren Hilfe
aus erneuerbaren Energien
Wärme gewonnen wird, stehen
noch am Anfang. Daher sind im
Wärmegesetz nur die erneuer-
baren Energien aufgeführt, de-
ren Anlagentechnik technisch
ausgereift ist. Dazu gehören
Wärme aus Solarthermie, Bio-
masse, Geothermie und Um-
welt. Alternativ zu den erneuer-
baren Energien können Ersatz-
maßnahmen ergriffen werden,
die sich vergleichbar klimascho-
nend auswirken, z. B. stärkere
Wärmedämmung, Abwärme
oder Wärme aus Fernwärme-
netzen oder aus Kraft-Wärme-
Kopplung. Der Staat fördert
den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien mit nicht rückzahlbaren
Zuschüssen für den Gebäude-
bestand, bei dem es keine ge-
setzliche Nutzungspflicht gibt.
Für Neubauten werden die Maß-
nahmen finanziell unterstützt,
die über die vorgeschriebene
Nutzungspflicht hinausgehen. 

Die Pflichtanteile zur De-
ckung des Wärmebedarfs für
Heizung, Warmwasserbereitung
und Kühlung hängen von der
jeweiligen Energiequelle ab. Je-
der Eigentümer kann nach den
örtlichen Gegebenheiten selbst
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Einleitung

Die globale Erderwärmung, ver-
ursacht durch die Emissionen
Klima schädigender Treibhaus-
gase, ist mit unüberschaubaren
Risiken für das Ökosystem ver-
bunden. Um völkerrechtlich
verbindliche Vereinbarungen
zur Lösung dieses Problems zu
treffen, finden seit 1992 die
jährlichen Weltklimakonferen-
zen statt. Zuletzt trafen sich die
Delegierten aus rund 190 Län-
dern im polnischen Posen, um
über ein Nachfolgeabkommen
für das 2012 auslaufende
Kyoto-Protokoll zu beraten.
Was Europa anbelangt, so ha-
ben die Regierungschefs der 27
EU-Länder Ende 2008 eine Ver-
ringerung der klimaschädlichen
Treibhausgase um 20 % bis
zum Jahr 2020 beschlossen.
Das betrifft vor allem die
 Emissionen von CO2, das bei
der Verbrennung aller fossilen
Brennstoffe entsteht. Hauptver-
ursacher ist mit fast 40 % die
Gebäudewärmeversorgung, Ver -
kehr und Industrie verursachen
zu fast gleichen  Anteilen den
Rest. 

Geeignete Maßnahmen für
die anspruchsvollen Klimaschutz-
ziele sind die Steigerung der
Energieeffizienz und der er-
weiterte Ausbau der erneuer-
baren Energien. Deutschland ist
in diesen Technologien welt-
weit führend und hat eine Vor-
reiterposition übernommen. Die
Bundesregierung hat 2008 in

Abb. 1 · Integriertes Energie und Klimaprogramm (IEKP) und die
neuen Gesetze.
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entscheiden, welche Energie-
quelle sinnvoll ist. Um den effi-
zienten Einsatz der erneuerba-
ren Energiequellen zu gewähr-
leisten, werden an die Qualität
der Anlagentechnik Mindestan-
forderungen gestellt.

Erneuerbare Energien
und Anforderungen

Thermische Solaranlagen
müssen den Wärmebedarf zu
mindestens 15 % decken. Weil
der Nachweis schwierig ist, bie-
tet das Gesetz für Wohngebäu-
de eine vereinfachte Bemes-
sung über die Kollektorfläche.
Bei Gebäuden mit höchstens
zwei Wohnungen gilt die For-
derung als erfüllt, wenn die
Aperturfläche der Kollektoran-
lage mindestens 0,04 m2 pro m2

Nutzfläche beträgt. Bei mehr als
zwei Wohnungen sind es 0,03
m2/ m2 Nutzfläche. Die Apertur-
fläche ist die Glasfläche, durch
die Sonnenstrahlung frei eintre-
ten kann. Beispielsweise ist ein
neues Einfamilienhaus mit einer
Nutzfläche von 150 m2 mit einer
Kollektoranlage von mindestens
6 m2 auszurüsten. Damit nur
hochwertige Kollektoren einge-
setzt werden, müssen sie mit
dem europäischen Gütesiegel
„SolarKeymark“ zertifiziert sein
(Abb. 2). 

Feste Biomasse wird als
Brennstoff in Form von Scheit-
holz, Holzpellets und Hack-
schnitzel, eingesetzt. Das Holz-
wachstum und die anschließen-
de Verbrennung ist ein fast
CO2-neutraler, geschlossener

Kreislauf. Holz enthält wie alle
natürlichen Brennstoffe Koh-
lenstoff (C). Das bei der Ver-
brennung mit dem Luftsauer-
stoff (O2) entstehende Kohlen-
dioxid (CO2) wird später beim
Nachwachsen neuer Bäume
über Photosynthese wieder aus
der Luft aufgenommen (Abb. 3).
Anlagen zur Nutzung von Holz
als Brennstoff müssen nach
dem Wärmegesetz den Wär-
mebedarf zu mindestens 50 %
decken. Weitere Voraussetzun-
gen sind, dass die Feuerungs -
anlagen den bundesrechtlichen
Immissionsschutzbestimmungen
entsprechen. Für Anlagen bis
50 kW ist ein Mindest-Kessel-
wirkungsgrad von 86 % und
darüber von 88 % vorgeschrie-
ben. Holz als Brennstoff wird in
Deutschland überwiegend in
Form von Pellets eingesetzt. In
den vergangenen Jahren wur-
den Pelletkessel entscheidend
weiterentwickelt. Was die Brenn -
stoffzufuhr und die Aschentsor-
gung anbelangt, ist der Bedien-
komfort moderner Pelletkessel-
anlagen vergleichbar dem von
Ölkesseln. Die Feuerungen wer-
den in Abhängigkeit von der
Belastung und der Brennstoff-
qualität per Lambdasonden
über die Verbrennungsluftzu-
fuhr elektronisch geregelt – mit
dem Ergebnis hoher Wirkungs-
grade bei geringsten Schad-
stoffemissionen (Abb. 4). Auch
die Diskussion um die Fein-
staubemissionen sind durch die
Entwicklung moderner Pellet-
kessel in den Hintergrund ge-
treten, denn sie belaufen sich

Abb. 2 · Thermische Solaranlagen nur mit europäischem Gütesiegel
„SolarKeymark“.

Abb. 3 · Holz – ein fast CO2 neutraler Brennstoff.

zwischen 5 und 20 mg / Nm3

und sind damit nicht höher als
bei bestehenden Ölheizungen. 

Flüssige Biomasse – Bioöle

Der Anbau von Pflanzen als
Rohstoff für flüssige und gas-
förmige Energieträger ist natür-
lich begrenzt. Damit diese Res-
sourcen auch zukünftigen Ge-
nerationen zur Verfügung stehen,
dürfen sie nur nachhaltig ge-
nutzt werden und müssen einer
zukünftigen EU-Nachhaltigkeits-
verordnung entsprechen. 

Bioöle als Brennstoff sind
grundsätzlich nur in Kesseln mit
der höchsten Energieausnut-
zung einzusetzen. Nach dem
derzeitigen Stand der Technik
sind das Brennwertkessel. An -
lagen, die Bioöl als Brennstoff
nutzen, müssen laut Wärme -
gesetz den Wärmebedarf zu
mindestens 50 % decken. Ge -
genwärtig werden in Heizkes-

seln Bioöle der 1. Generation
„FAME (Fatty Acid Methyl-
Ester)“ eingesetzt. Sie basie-
ren auf Ölfrüchten wie Raps,
Sonnenblumen, Sojapflanzen,
Palmfrucht oder auch Altspeise-
fetten. Mit konventionellen Öl-
brennern lassen sich bis zu 5 %
Bioöl zum Heizöl EL beimi-
schen. Der hohe Säureanteil in
dem FAME-Öl kann zu Schäden
in den Öltanks und -leitungen
führen, und durch den hohen
Sauerstoffgehalt können Filter
und Öldüsen verstopfen. Neue
Normen geben Hinweise auf
die Einsatzgrenzen und Ver-
wendung von Bioölen [2] [3]. 
Einige Hersteller bieten mittler-
weile auch Kessel und Brenner
an, die mit reinen FAME-Öl be-
trieben werden können. 

An einer 2. Generation von
Bioölen „BTL (Biomass to Li-
quid)“ wird derzeit noch ge-
forscht. Nicht nur Ölpflanzen,
sondern auch Holz und biogene

Abb. 4 · Moderne Holzpellet-Kessel der AmoSol GmbH.
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Abfälle werden in einem ther-
mo-chemischen Prozess vergast.
Das überwiegend aus Wasser-
stoff (H2), Kohlenmonoxid (CO)
und Kohlendioxid (CO2) beste-
hende Synthesegas wird dann
in einem weiteren Synthese-
prozess auf die jeweiligen
 Anforderungen beliebig maß-
geschneidert. Mit dem syntheti-
schen flüssigen Brennstoff ist
ein problemloser Einsatz so-
wohl pur als auch gemischt in
konventionellen Brennern mög-
lich. Der jährliche Ertrag von ca.
4.000 Litern Heizöl pro Hektar
Anbaufläche ist höher als bei allen
anderen bekannten Verfahren. 

Biogas wird aus tierischen
Exkrementen (Gülle), Kofer-
mentaten (organische Abfälle,
biogene Reststoffe), Mist aus
der Viehhaltung, Bioabfällen und
Speiseresten gewonnen. Die
Hauptbestandteile sind Methan
und Kohlendioxid, aber auch
Verunreinigungen wie Schwe-
fel, Wasser und Ammoniak.
Biogas darf nur in zentralen
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen
(KWK) eingesetzt werden. Das
sind Anlagen, die gleichzeitig Strom
und Wärme bereitstellen und
deshalb besonders effizient sind.
Sie müssen den Wärmebedarf zu
mindestens 30 %  decken (Abb. 5).

Geothermie und Um-
weltwärme sind natürliche
Wärmeressourcen aus der Luft,
aus dem Grundwasser oder
dem Erdreich. Weil diese Wär-
mequellen für Heizzwecke eine
zu geringe Temperatur haben,
muss mit Hilfe von Wärmepum-
pen das Temperaturniveau ent-
sprechend angehoben werden.
Die Nutzungspflicht schreibt für
den Einsatz von Wärmepum-
pen in neuen Gebäuden eine
Deckung des Wärmeenergie -
bedarfs von mindestens 50 %
vor. Damit nur effiziente Wär-
mepumpen eingesetzt werden,
sind je nach Wärmequelle und
Nutzung Mindest-Jahresarbeits-
zahlen einzuhalten (siehe Ta -
belle 1). In der Planungsphase
reicht zunächst ein anlagenspe-
zifischer, rechnerischer Nach-
weis aus, basierend auf den Da-
ten der Wärmepumpenlieferan-
ten [4] [5]. Um im praktischen
Betrieb die erzielten Jahresar-
beitszahlen nachweisen zu kön-

nen, müssen die Anlagen mit
Wärmemengen- und Strom-
zählern ausgerüstet werden.

Die Wahl der Wärmequelle
richtet sich nach den örtlichen
Gegebenheiten. Bei Neubauten
und ausreichender Grundstücks -
größe werden gewöhnlich Sole-
Wasser-Wärmepumpen in Ver-
bindung mit Erdreich-Flächen-
kollektoren eingesetzt, die in
ca. 0,8 bis 1 m Tiefe verlegt
werden (Abb. 6a). Für kleinere
Grundstücke sind Erdsonden in
der Regel die bessere Alternative.
Sie nutzen die Erdwärme bis zu
einer Tiefe von ca. 100 m (Abb.
6b). Die effektivste Wärmequelle
ist Grund- oder Brunnenwasser,
denn die Temperatur liegt mit 
6 - 10 °C ganzjährig relativ hoch
(Abb. 6c). Vor der Nutzung sind
jedoch eine Reihe von Hürden
zu überwinden. Der Grundwas-
serspiegel darf nicht zu tief lie-
gen und es muss eine ausrei-
chende Fördermenge dauerhaft
zur Verfügung stehen. Auch für
die  Wasserqualität gilt es, be-
stimmte Anforderungen zu be-
achten. Wenn alle technischen
Voraussetzungen erfüllt sind,
muss die Nutzung als Wärme-
quelle schließlich noch durch
das zuständige Wasserwirt-
schafts amt genehmigt werden. 

Sole / Wasser- und Wasser /
Wasser-Wärmepumpen haben
den Vorteil, dass sie in den
meisten Anwendungsfällen den
Wärmebedarf ganzjährig mono -
valent, dh. ohne Zusatzheizung,
decken können. Wird dagegen
Luft als Wärmequelle genutzt,
so ist der bivalente Betrieb mit
einem Heizkessel oder mono-
energetisch mit einer Elektro-
heizung bei niedrigen Außen-
temperaturen erforderlich. Ob
diese Zusatzheizungen alterna-
tiv oder parallel zugeschaltet
werden, hängt von der Anla-
genkonzeption und dem Wär-
meverteilungssystem ab. Luft-
Wasser-Wärmepumpen werden
hauptsächlich zur Modernisierung
der Heizungsanlagen im Gebäu-
de bestand eingesetzt (Abb. 7). 

Anlagen für den Einsatz er-
neuerbarer Energien sind der
„schlafende Riese“ im Wärme-
markt. Sowohl in der Entwick-
lung als auch im Einsatz dieser
Hightech ist Deutschland welt-
weit führend, was den Wirt-

Abb. 5 · Effektive Nutzung von Biogas mit KWK-Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme.

Abb. 6 · Wärmepumpen zur Nutzung von Wärme aus:
a. Erdwärme mit Flächenkollektoren, b. Erdwärme mit Erdsonden, c. Grund- oder Brunnenwasser.

a. b.

c.

Wärmequelle Wärmepumpe Jahresarbeitszahl

Heizung
Heizung und 
Warmwasser

Erdreich Sole-Wasser 4,0 3,8

Grund-
Brunnenwasser

Wasser-Wasser 4,0 3,8

Außenluft Luft-Wasser 3,5 3,3

Tabelle 1
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schaftsstandort Deutschland
weiter fördert. Den Heizungs-
fachbetrieben eröffnen sich
hieraus neue erweiterte Be-
schäftigungsfelder und damit
zukünftige Marktvorteile. Dazu
sind die Heizungsfachleute zu-
nehmend auch als Energieberater
gefragt und sollten sich entspre-
ch end regelmäßig weiterbilden. 

Die Erfahrungen der vergan-
genen Jahre haben gezeigt,
dass die Preise für fossile Ener-
gieträger oft in nicht nachvoll-
ziehbarem Maße ansteigen.
Daher kann der Einsatz erneu-
erbarer Energien mittel- und
langfristig nicht nur wirtschaft-
licher sein als fossile Energie -
träger, sondern auch besser im
Voraus kalkulierbar.

Ersatzmaßnahmen

Nicht immer ist der Einsatz er-
neuerbarer Energien sinnvoll.
Deshalb können nach dem
Wärmegesetz auch andere al-
ternative Maßnahmen ergriffen
werden, die ähnlich klimascho-
nend sind. Auch Kombinatio-
nen aus erneuerbaren Energien
und Ersatzmaßnahmen sind
möglich, wenn diese in der
Summe 100 % ergeben. Als Er-
satzmaßnahmen werden aner-
kannt:

• 15 % geringerer Primär -
energiebedarf und bessere
Wärmedämmung der 
Gebäudehülle bezogen auf
die aktuelle EnEV (Abb. 8). 

• 50 % Deckung des Wärme-
energiebedarfs aus Anlagen
zur Nutzung von Abwärme 

• 50 % Deckung des Wärme-
energiebedarfs aus Kraft /
Wärme-Kopplungsanlagen
(KWK) 

• Anschluss an ein Netz der
Nah- oder Fernwärmever -
sorgung, sofern das Netz zu
einem wesentlichen Teil mit
erneuerbaren Energien bzw.
zu mehr als 50 % auf Basis
von Kraft/Wärme-Kopplung
oder Abwärme betrieben
wird 

• Versorgung mit Abwärme
oder Wärme aus Kraft-
Wärme-Kopplung zu 
mindestens 50 %.

Ausnahmen 

In Einzelfällen kann die zustän-
dige Landesbehörde von der
Nutzungspflicht für erneuer-
bare Energien und Ersatzmaß-
nahmen befreien. Gründe kön-
nen sein, wenn damit eine un-
billige Härte verbunden ist oder
auch wegen öffentlich-recht-
licher Pflichten wie bau- / denk-
malschutzrechtliche Auflagen
für historische Innenstädte.

Nachweis 

Der Nachweis über die Erfül-
lung der Anforderungen muss
der zuständigen Behörde inner-
halb von drei Monaten nach
 Inbetriebnahmejahr der Hei-
zungsanlage vorgelegt werden
und ist vom Gebäudeeigentü-
mer mindestens fünf Jahre auf-
zubewahren. Die Nachweise
werden von so genannten
„Sachkundigen“ ausgestellt, die
nach Bundes- oder Landesrecht
zur Ausstellung von Energieaus-
weisen berechtigt sind. Je nach
eingesetzter Technik kann auch
der Anlagenersteller oder der
Installateur den Nachweis aus-
stellen. Pflichterfüllung und die
Richtigkeit der Angaben kön-
nen von der zuständigen Be-
hörde durch geeignete Stich-
proben vor Ort kontrolliert
 werden. 

Förderung 

Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energien wie auch die
 Ersatzmaßnahmen sind mit
 höheren Investitionskosten ver-
bunden. Über das Marktanreiz-
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programm (MAZ) des Bundes-
amts für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) werden
Maßnahmen für Neubauten
gefördert, die über die gesetz -
liche Nutzungspflicht hinausge-
hen. Wer Fördermittel in An-
spruch nehmen will, muss also
mehr tun, als das Wärmegesetz
verlangt. Der Bund stellt ab
2009 Fördermittel in Höhe von
500 Millionen Euro jährlich zur
Verfügung. Weil es für den Ge-
bäudebestand keine gesetzliche
Nutzungspflicht gibt, wird dort
der Einsatz von erneuerbaren
Energien oder Ersatzmaßnah-
men grundsätzlich gefördert.
Die Möglichkeiten der Förde-
rung sind hier sehr vielfältig und
können miteinander kombiniert
werden. Besondere Maßnahmen
werden zusätzlich mit einem
Bonus belohnt (Abb. 9) [6]. 

Länder wie Baden-Württem-
berg, die ab 2010 auch für den
Gebäudebestand den Einsatz
von erneuerbaren Energien
oder Ersatzmaßnahmen fordern,
gelten wie in allen Bundeslän-
dern die Förderrichtlinien des
Bundes, d. h., auch die des Ge-
bäudebestandes [7]. Der An-
trag muss vor Inangriffnahme
der Maßnahme beim BAFA ge-
stellt werden. Weitere staatliche
Fördermaßnahmen in Form
zinsgünstiger Kredite und Til-
gungszuschüsse, vor allem für
größere Anlagen, gibt es im
Rahmen der KfW-Förderpro-
gramme [8]. 

Warmwasserbereitung ergeben.
Die energetische Qualität der
gesamten Gebäudehülle muss
über einen verschärften spez.
Transmissionswärmeverlust
HT nachgewiesen werden. An-
ders als bisher dient als Bemes-
sungsgrundlage nicht mehr das
A / V-Verhältnis des Gebäudes,
sondern ein Referenzge-
bäude (Abb. 10) mit der glei-
chen Geometrie, Nutzfläche
und Ausrichtung, aber mit
 festgelegten Wärmschutzmaß -
nahmen, Kennwerten für die
Außenbauteile und mit einer
Referenzanlagentechnik.

Die Referenzanlagentechnik
für Wohngebäude besteht aus
einem Brennwertkessel und ei-
ner thermischen Solaranlage für
die Warmwasserbereitung, die
ein Schritt in Richtung Wärme-
gesetz ist. Optimiert sind auch
übrige Anlagekomponenten
wie die Auslegungstemperaturen
55 / 45 °C des Wärmeverteilsys-
tems, der hydraulische Abgleich
und die Wärmedämmung der
Rohrnetze, die geregelten Um-
wälzpumpen, Thermostatventi-
le mit 1 K Proportionalbereich.
Für Gebäude mit bis zu zwei
Wohneinheiten ist die Aufstel-
lung der Hauptkomponenten
innerhalb der thermischen
Hülle und mit mehr als zwei
Wohnungen außerhalb ther -
mischen Hülle festgelegt. 

Die neue EnEV sieht für
Wohngebäude keine Raumluft-
kühlung vor. Wird Raumluft-
kühlung geplant, so muss der
Primärenergiebedarf mit einem
Aufschlag versehen werden.
Das bedeutet, der errechnete
Mehrbedarf muss auf andere
Weise kompensiert werden. 

Abb. 7
Anwendung von Wärmepumpen
und Betriebsweisen.

Abb. 8 · Ersatzmaßnahme – 15 % geringer als EnEV fördert.

Erneuerbare-Wärme-
Gesetz Baden-Würt -
temberg (EWärmeG)

Als Vorreiter hat Baden-Würt-
temberg schon 2007 ein eige-
nes Wärmegesetz geschaffen,
das bereits am 1. April 2008 in
Kraft trat und in einigen Punk-
ten von dem Bundesgesetz ab-
weicht. Mit Inkrafttreten des
Bundesgesetzes am 01.01.2009
wurden die Regelungen des
baden-württembergischen Wär -
megesetzes (EWärmeG) für
den Neubaubereich durch das
des Bundes (EEWärmeG) ab-
gelöst. Für den Gebäudebestand
hat der Bund den Ländern über
eine Öffnungsklausel eigene
Regelungen zugestanden. Das
heißt, die Verpflichtungen des

Landesgesetzes für den Gebäu-
debestand bleiben weiter in
Kraft [7]. Danach müssen ab
2010 beim Austausch des zen-
tralen Wärmeerzeugers 10 %
erneuerbare Energien einge-
setzt werden [9]. 

EnEV 2009

Bevor die Bundesregierung er-
mächtigt ist, die novellierte
EnEV 2009 zu erlassen, muss
das neue Energieeinspargesetz
EnEG 2009 verabschiedet wer-
den [10]. Beide sollen voraus-
sichtlich im Laufe des Jahres
2009 in Kraft treten. Ziel der
EnEV 2009 ist es, den zulässi-
gen Jahres-Primärenergiebedarf
neuer Wohn- und Nichtwohn-
gebäude um rund 30 % zu re-
duzieren. Im Falle wesentlicher
Änderungen werden auch die
energetischen Anforderungen
an die Außenbauteile ver-
schärft. Die Nachrüstpflichten
für selbst genutzte Ein- und
Zweifamilienhäuser, den Kes-
selaustausch und die Däm-
mung von Heizungs- und
Warmwasserrohren betreffend,
bleiben gegenüber früheren
Energieeinsparverordnungen
unverändert. 

In der EnEV 2009 soll die
nachträgliche Dämmung der
obersten Geschossdecke neu
geregelt werden. Elektrische
Nachtspeicherheizungen müs-
sen bis spätestens 31.12.2019
stufenweise außer Betrieb ge-
nommen werden, sofern sie äl-
ter als 30 Jahre sind.  

Änderungen haben sich bei
Bestimmung des maximal zu-
lässigen Jahres-Primärener-
giebedarfs für Heizung und
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Die energetische Berechnung
und der Nachweis für Wohn-
und Nichtwohngebäude wurde
durch die Normenreihe der DIN
V 18599 [11] weiter vereinheit-
licht. Alternativ können Wohn-
gebäude auch nach den bishe-
rigen Bauteilverfahren, der DIN
V 4108-6 für die Gebäudehülle
und DIN V 4701-10 für die An-
lagentechnik, berechnet wer den.
Der Nachteil ist, dass es je nach
angewendetem Berechnungs-
verfahren zu unterschiedlichen
Ergebnissen kommen kann und
damit zu nicht eindeutigen Be-
wertungen. Der Jahres-Primär-
energiebedarf des geplanten Ge-
bäudes darf den des Referenzge-
bäudes nicht überschreiten, wo-
bei für beide das gleiche Berech-
nungsverfahren anzuwenden ist.

Für den Gebäudebestand
soll der Vollzug der EnEV 2009
konsequenter gehandhabt wer-
den. So wird die Umsetzung
der vorgegebenen Nachrüstver-
pflichtungen und deren Verord-
nungskonformitäten durch die
zuständigen Bezirksschornstein-
fegermeister kontrolliert. Auch
so genannte private Nachweise
wie die formlosen Erklärungen
der auszuführenden Fachunter-
nehmen oder des Eigentümers
werden anerkannt. In diesem
Fall muss keine Prüfung durch
den Schornsteinfeger durchge-
führt werden. Die Behörden
führen stichprobenartige Über-
prüfungen durch, die sich aber
auf die Ausstellung und Auf -
bewahrung der Nachweise
 beschränken.                            ■
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Abb. 9
Kombinierte
BAFA-Förder -
maßnahmen.

Abb. 10 · Bewertung nach dem Referenzgebäude.


